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Bekanntmachungen

Oktober 2016 Montag, 10.10 10.00 – 12.00 Uhr Herr Mohamed Hédi Addala (deutsch / arabisch / französisch)

  16.00 – 18.00 Uhr Herr Peyman Akil (deutsch / türkisch)

  Montag, 17.10 10.00 – 12.00 Uhr Frau Jane Westrop (deutsch / englisch) 

   16.00 – 18.00 Uhr Herr Serdar Karaca (deutsch/ türkisch)

 Montag, 24.10. 16.00 – 18.00 Uhr Herr Matthew Malone (deutsch / englisch)

Sprechstunden im Büro des Migranten- und Integrationsbeirates

Rathaus Geyerswörth · Geyerswörthstr. 1 (Zi. 11) · 96047 Bamberg · Tel. 0951 87-1870

Zum 1. Juli 2011 ist die allge-
meine Wehrpflicht, soweit kein 
Spannungs- oder Verteidigungsfall 
vorliegt, ausgesetzt und in einen 
freiwilligen Wehrdienst übergeleitet 
worden. Frauen und Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundgeset-
zes sind, können sich nach § 54 des 
Wehrpflichtgesetzes verpflichten, 
freiwillig Wehrdienst zu leisten. Da-
mit das Bundesamt für Wehrverwal-

tung die Möglichkeit hat, über den 
freiwilligen Wehrdienst zu infor-
mieren, übermittelt die Meldebehör-
de jährlich zum 31. März folgende 
Daten von Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr volljährig werden, an das 
Bundesamt für Wehrverwaltung:

Familienname, Vornamen und ge-
genwärtige Anschrift 

Betroffene haben das Recht der 
Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch ist an keine 
Voraussetzung gebunden und 
braucht nicht begründet zu werden. 
Er kann bei der Meldebehörde der 
Stadt Bamberg, im Rathaus Maxi-
miliansplatz 3, 96047 Bamberg, im 
Einwohnermeldeamt im 1. Stock, 
oder in der Infothek im Erdgeschoß, 
eingelegt werden. 

Falls der Datenübermittlung nicht 
widersprochen wurde, werden die 
Meldebehörden die genannten Da-
ten weitergeben. 

Bamberg, den 01.10.2016

Stadt Bamberg

Einwohnermeldeamt

Regelmäßig treten Mitbürger mit 
Beschwerden über verschmutzte 
Straßen und Grünanlagen, verur-
sacht durch Hundekot, an die Stadt 
Bamberg heran. Wir weisen daher 
auf folgende Vorschriften der Stadt 
Bamberg zur Hundehaltung hin:

1.  Die Verordnung über Rein-
haltung und Reinigung von 
Straßen und über Verkehrs-
sicherheit auf Gehbahnen im 
Winter vom 18.10.2010 unter-
sagt es, Gehbahnen durch Tiere 
verunreinigen zu lassen. Werden 
öffentliche Straßen und die dazu-
gehörigen Bestandteile über das 
übliche Maß hinaus verschmutzt, 
so sind diese Verschmutzungen 
von den Verursachern auf Auf-
forderung unverzüglich zu besei-
tigen. Weigert sich ein Verpflich-
teter, so kann die Beseitigung auf 
seine Kosten durch die städtische 

Straßenreinigung vorgenommen 
werden. 
 
Allen Hundehaltern wird emp-
fohlen, stets ein Krepp-Papier 
mitzunehmen, um die Hinter-
lassenschaften ihres Hundes 
unverzüglich zu beseitigen. Von 
einigen Tierhandlungen wird 
auch ein sogenanntes Hundeset 
angeboten, das hier gute Dienste 
leisten kann.

2.  Die Satzung für die Benutzung 
der öffentlichen Grünanlagen 
und Kinderspielanlagen der 
Stadt Bamberg vom 29.07.2003 
verbietet das Mitbringen von 
Hunden und anderen Tieren auf 
Kinderspielanlagen und auf aus-
gewiesenen Liegewiesen. Hunde 
sind im Umfeld von 50 m um 
Kinderspielanlagen anzuleinen. 
Im gesamten Haingebiet besteht 

von März bis einschließlich Juli 
eine Anleinpflicht für Hunde; im 
Botanischen Garten, auf den Geh-
wegen um den Hainweiher sowie 
im ERBA-Park dürfen Hunde das 
ganze Jahr über nicht frei laufen.
Wer in öffentlichen Grünanlagen 
Tiere mitführt, hat dies so zu 
tun, dass andere Benutzer nicht 
gefährdet, geschädigt oder beläs-
tigt und die Grünanlagen nicht 
beschädigt oder verunreinigt wer-
den. Geschieht dies dennoch, so 
ist der Verursacher der Störung 
verpflichtet, die Verunreinigung 
ohne Aufforderung zu beseitigen 
oder den ursprünglichen Zustand 
umgehend wiederherzustellen. 
Tut er dies nicht, so haftet der 
Tierhalter gegenüber der Stadt 
Bamberg. 
Ferner ist es verboten, den mit-
geführten Hund anderen Tieren 
nachstellen zu lassen. 

3.  Auf die Lärmschutzverord-
nung der Stadt Bamberg vom 
14.04.2011 wird ebenfalls hinge-
wiesen. Danach müssen Hunde 
so gehalten werden, dass niemand 
mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar durch den von 
diesen Tieren erzeugten Lärm 
gestört wird.

Zuwiderhandlungen gegen diese 
Vorschriften werden mit entspre-
chenden Verwarnungen und Buß-
geldern geahndet. Zur Verfahren-
seinleitung gegen solche rücksichts-
lose und ordnungswidrig handelnde 
Hundehalter ist eine Anzeige (unter 
Namensangabe) erforderlich.

Bamberg, 30.09.2016
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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